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RS OGH 1964/3/4 7Ob49/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1964

Norm

ABGB §1431 G

MOG §31

GetreidewirtschaftsG §5

Rechtssatz

Der Getreideausgleichsfonds kann die Rückzahlung des Stützungsbeitrages, wenn der Grund für die Leistung

desselben nicht gegeben ist, von demjenigen begehren, von dem die Voraussetzungen für die Stützung des

Getreidepreises nicht erfüllt worden sind.
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